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1653 März 18 . /19 . , Ruswil
RECHTSSPRUCH DER SAETZE [DER VI KATH. ORTE - VII AUSG. LU] IM

STREIT ZWISCHEN DER STADT LUZERN UND IHREN UNTERTANEN IN
DEN X LUZERNISCHEN AEMTERN[ - BAUERNKRIEGI - ]

s . Liebenau/Bauernkrieg II , 129 - 133

Abweichungen zu Liebenau:
- Punkt 2 [ "Zum anderen"] : hier in AH 87/53 wird nur der 2 . Ab¬

schnitt wiedergegeben.
- Bei Punkt 3 ist der genannte Vertrag bezüglich der Appellatio¬

nen im Amt Entlebuch mit 1514 datiert und nicht mit 1517 wie
bei Liebenau.

- "Seehsents [=Punkt 6] weil die Graffsehafft [- Amt] Rottenburg aueh ein Prae-

tension gewüser Aembtem gehabt 3 aber das hierumb Anno 1570 Spruchbrieff
l

von den 4 lobt , [ kath . ] Orthen [ V ausg . LU] dermaligen H. Gesantten 3



87/53

Crafft welchers ermelte Graffschafft Rottenburg selbst erkent die solche

besatzung nit anderst , als us gnaden begehren können , haben wier mehr er¬

dachte underthannen [=AmtsgenossenJ der Graffschafft Rottenburg auch an

U. G. L . A. E . [Schuttheiss und Rat ] lobt . Statt Lucem ihre G. H. gewissen " .

- "Sibenten , demnach die Zechen Aembter zu behaubtung ihrer underschidenti-

chen beschwerden und forderung , darumb zu Wothaussen ein Pundt gemacht , und

üblichen eidt zusamen geschworen und mit gewerter hand , und ? offnen fendte-

nen darüber für die Statt Lucem gezogen , solche unzulesstiche Sachen , aber

in unser Eidtgen . nit herkommen , haben wir solchen Pundt hiemit diser unser

rechtlichen Erkantnus , zusambt den gethannen Eidt ufgehebt , für Rull und

nichtig dabei Erkennt " , etc . , für das Weitere s . Liebenau a . a . O.

-  Im Anschluss an Punkt 9 findet sich hier in AH 87/53 noch fol¬

gender Text:
"Und demnach in wehrendem disem handel und uflauffs etlichen Eherlichen leü-

then das Jhrige angegriffen und Plündert , das hierumb solle fteisig nachge¬

fragt werden , und wan die dätther erfahren wurden , solche was sie angegrif¬

fen , und schaden gethan , zu der Ersatzung sollen vermögen werden.

Es ist auch unser Meinung , dass diser unser rechtlicher spruch den Aembte-

ren und was mit iedem ambt insonderheit vertragen , solle vorgelessen werden,

damit sich Niemand der unwüssenheit zu entschuldigen habe , und nach solcher

äbhörung soll iedes Ambt seinem Landtvogt zuhandten lobl . Statt Lucem wi¬

der mit leiblichem Eidt wie bey iedem Ambt herkomen schweren , und sich hin-

führo wie es sich gethrüwen Ehrliebenden ufrichtigen underthanen gebührt

und zustett gegen ihrer Natürlichen von gott gesetzten Oberkeit tragen und

verhalten.

Eises unsers rechtlichen Spruchbrieffs haben wier zwen gleichlautende ge¬

macht , mit angehenkhten unseren Jnsiglen bekrefftiget . Datum Ruswyll den

18 . Martii Anno 1653.

So dan will uns obligen zu ordnen , dass die Manschafft der Underthanen

heütt noch an Orth und End , wo selbige ligt ufbreche und nach Haus ziehe,

und unser G. L . A. E . lobl . Statt Lucem das frömb volckh , was den selbigen

nit selbs zugehörig übermögens wider us ihrer Statt entlassen , damit wider

alles in den alten ruohw Stand gesetzt werde . Actum den 19 . Martii Anno

1653 " .
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Es folgen die Unterschriften und Siegel der Vermittler:
Sebastian Peregrin Z w y e r von Evibach [von Uri ] , Martin
Bellmont von Rickenbach [von Schwyz ] , Michael



S c h o r n o [von Schwyz ] , Marquard [ II . ] I m f e 1 d [ von Ob¬
walden ] , Jakob Christen [von Nidwalden ] , B e a t [ II . ]
Zurlauben [von Zug ] , Jakob Andermatt [von Baar ] , Nicolas
von Diesbach [ - Torny,  von Freiburg ] , Johann Jakob
vom S t a a 1 [von Solothurn ] , Urs G u g g e r [von Solo¬
thurn ] .

"Uff hüt dato den 3 . Aprilis 1653 hand hienach benante Usschütz Von Entlibuoch

disere schrifft uns abgesanten in dev Statt Lucevn gägen empfaohung des Haupt

Jnstvuments eingehendiget , Landtsfendrich Niclaus P o v t m a n [n] 3 Landts

Siglev Niclaus Binder 3 Weybel Hans H e n g g l i undt Weybel Hans

V o g e l " .

1 ) s . diese bei Vock/Volksaufstand 133 Anm. 111 . Stadt und Amt Zug war dabei
nicht durch den hiefür in Frage kommenden B e a t I . Zurlauben vertreten.

2 ) s . die entsprechende Abbildung am Schluss von AH 87.

Original , mit Siegeln - AH 87, 153- 157 - Blatt 157V leer
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